
 

 

Motion zur Änderung von Schulgesetz § 86 Aufgaben der Schulkommissionen 12.5152.01 
 

Während im Rahmen der Revision des Schulgesetzes auf der Volksschulstufe Schulleitungen mit mehr 
Kompetenzen (Personalverantwortung) eingesetzt wurden und die Schulräte keine Personalentscheide treffen 
können, gibt es auf der Sekundarstufe II Schulkommissionen, deren Aufgaben im Schulgesetz § 86 beschrieben 
sind. Absatz 2 enthält im vierten a Iinea folgende Bestimmung: "Sie (die Schulkommissionen) kontrollieren durch 
regelmässige Schulbesuche die Amtsführung der Lehrpersonen." Dies widerspricht den Vorgaben für die 
Umsetzung der Leitungen der weiterführenden Schulen (vgl. Ordnung für die Schulleitungen der weiterführenden 
Schulen 411.360, § 3 Abs. 1 und 2, § 11). In dieser Verordnung wird die personelle und pädagogische Führung 
und damit auch die fachliche Qualifikation der Lehrpersonen den Schulleitungen zu übertragen. Es ist nicht 
einsichtig, weshalb auf der Volksschulstufe die Aufgaben der Qualifikation der Lehrpersonen den Laienbehörden 
entzogen wurde und gleichzeitig auf der Sekundarstufe II eben diese Funktion den Schulkommissionen 
zugeordnet wird. Sollten unter dem Begriff "Amtsführung" nur administrative Aufgaben gemeint sein, gilt es zu 
bedenken, dass die Abgrenzung zwischen administrativen und pädagogischen Belangen sehr unterschiedlich 
interpretierbar ist. Das Ziel dieser Motion ist es nicht, den Schulkommissionen Unterrichtsbesuche zu untersagen, 
aber § 86 muss so formuliert sein, dass Klarheit über die Kompetenzen besteht und die Aufgabe der Qualifikation 
der Lehrpersonen ausschliesslich der Schulleitung zugeordnet wird. 

Der Regierungsrat wird aufgefordert, dem Grossen Rat eine Änderung von § 86 des Schulgesetzes zu 
unterbreiten. Darin wird die Bestimmung "Sie (die Schulkommissionen) kontrollieren durch regelmässige 
Schulbesuche die Amtsführung der Lehrpersonen" z. B. ersetzt durch: "Sie machen sich im Rahmen von 
Unterrichtsbesuchen ein Bild vom Schulalltag." 
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